
Inhaltsübersicht.
Erste Periode der Neuzeit. Die Zeit der Religionskämpfe.
Entdeckungen § 73 5
Geistiges Leben bei Beginn der Neuzeit § 74 9
Staatliches und gesellschaftliches Leben in Deutschland § 75 12
Beginn der Reformation § 76 15
Karls Y. auswärtige Kriege § 77 16
Reich und Kirche unter Karl Y § 78-79 18
Außerdeutsche Länder im 16. Jahrhundert § 80 25
Die Zeit der Gegenreformation in Deutschland § 81 31
Der Dreißigjährige Krieg, 1618—1648 . . § 82-83 32
Deutsche Zustände während des großen Krieges. . § 84 39
Rückblick § 85 41

Brandenburgisch-Preußische Geschichte bis zum Regierungsantritt
des Großen Kurfürsten.

Brandenburg bis zum Eintritt der Hohenzollern in das Land .... § 86 42
Die hohenzollernschen Kurfürsten des 15. Jahrhunderts § 87 46
Brandenburg zur Zeit der Reformation § 88 49
Das Ordensland Preußen § 89 51
Brandenburg am Ende des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts . § 90 54

Zweite Periode der Neuzeit. Die Zeit der unumschränkten
Fürstengewalt.

Frankreich unter Ludwig XIV
Zustände in Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege
Das Wiederaufblühen Brandenburgs unter dem Großen Kurfürsten. .
Der Große Kurfürst und Ludwig XIY
Friedrich III. (I.) und seine Zeit, 1688—1713
Der Norden Europas
Friedrich Wilhelm I., 1713—1740
Friedrich II., der Große, vor dem Siebenjährigen Kriege
Der Siebenjährige Krieg, 1756—1763
Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Kriege. Joseph II. .
Zustände im Zeitalter Friedrichs des Großen
Amerika
Rückblick

Anhang.
Zeittafel
Quellensätze
Bilderanhang.

Stammtafeln.
Die französischen Könige im 16. Jahrhundert 26
Die Häuser Tudor und Stuart 28
Die Habsburger im 16., 17. und 18. Jahrhundert. . . 30
D:e ersten hohenzollernschen Kurfürsten 55
Die letzten Kurfürsten und die ersten Könige aus dem Hause Hohenzollern ... 77

Farbige Karten (am Schlüsse des Buches).
Nr. 8. Deutschland nach der Kreiseinteilung (16. Jahrhundert).
Nr. 9. Deutschland vor der Französischen Revolution.

§ 91 56
§ 92 58
§ 93 60
§ 94 63
§ 95 67
§ 96 71
§ 97 73
§ 98 78
§ 99 82
§ 100 85
§ 101 89
§ 102 91
§ 103 93


